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buße oder gemeinn�tziger Arbeit als Sanktion) verfolgt. Die
Gewalt ist gering, wenn das Opfer keine gesundheitlichen
Sch�den davontr�gt und es sich um den ersten Fall einer
Gewaltanwendung handelt; eine Straftat liegt erst im Wie-
derholungsfalle vor.

Nicht unmittelbar das russische Recht betraf das Vorgehen
einer Reihe russischer paralympischer Athleten gegen den
Ausschluss von den paralympischen Spielen 2016 in Rio de
Janeiro. Da das internationale paralympische Komitee (un-
ter: www.paralympic.org) als Organisator der Spiele seinen
Sitz in Bonn hat und als Verein nach deutschem Recht orga-
nisiert ist, wurden auch vor deutschen Gerichten Rechtsmit-
tel (des einstweiligen Rechtsschutzes) eingelegt, letzten
Endes aber ohne Erfolg (siehe OLG D�sseldorf, NZKart
2016, 488; Anm. Barth/Maurer, GWR 2016, 494).

III. Ausblick und Wirtschaftliche Bewertung

In weniger als einem Jahr (M�rz 2018) stehen in Russland
Pr�sidentenwahlen an; Putin hat sich noch nicht zu einer er-
neuten Kandidatur ge�ußert. Es ist damit zu rechnen, dass es
im Vorfeld der Wahl wie in der Vergangenheit zu einer Re-
duzierung der gesetzgeberischen T�tigkeit kommt, zumal
die Verteilungsspielr�ume durch die Krise kleiner geworden
sind. Ob bis dahin innenpolitische oder wirtschaftliche Kon-
flikte st�rker aufbrechen, bleibt abzuwarten.

Es ist davon auszugehen, dass die Politik der kontinuierli-
chen Modifikation der rechtlichen Grundlagen in kleinen
Schritten fortgesetzt werden wird. Auch eine Fortsetzung

der Politik zur Lokalisierung steht zu erwarten. Fraglich er-
scheint es daher, ob gr�ßere Projekte wie der Abschluss der
Reform des ZGB durch die geplante Neufassung des Sa-
chenrechts im n�chsten Jahr angegangen werden.

Sicher an Bedeutung gewinnen wird die Eurasische Wirt-
schaftsunion (vgl. unter: www.eaeunion.org), auch wenn
s�mtliche Mitgliedsstaaten derzeit eine Wirtschaftskrise
durchlaufen. Die gegenw�rtigen Sanktionen werfen Fragen
nach der Warenverkehrsfreiheit innerhalb der Union auf
(Kim, IWRZ 2017, 27). Zugleich gen�gt eine Produktion in
einem Mitgliedsstaat (derzeit neben der Russischen F�dera-
tion auch Kasachstan, Belarus, Kirgistan und Armenien)
den Anforderungen an die Lokalisierung. Die weitere Ent-
wicklung sollte aufmerksam beobachtet werden, sie k�nnte
den rechtlichen Rahmen der Wirtschaftst�tigkeit in Russ-
land erheblich beeinflussen.
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L�nderreport Saudi-Arabien
I. Rechtspolitischer Hintergrund

Das K�nigreich Saudi-Arabien befindet sich in einem tief-
greifenden Umbruch. Die Ursachen daf�r sind vielf�ltig.
Insbesondere seit 2014 fallende Preise f�r Roh�l, die Haupt-
einnahmequelle f�r die saudischen Staatsfinanzen (70%;
47% des BIP) sowie auf hohem Niveau verbleibende �ffent-
liche Ausgaben (890 Milliarden SAR geplant f�r 2017) set-
zen Saudi-Arabien unter erheblichen wirtschaftlichen, ge-
sellschaftlichen und politischen Druck. Die Haushaltsjahre
2014 bis 2016 wurden mit einem Minus auf Rekordniveau
abgeschlossen (allein 2015 betrug das Haushaltsdefizit ca.
90 Milliarden Euro), f�r das Jahr 2017 werden allerdings
„nur noch“ 197 Milliarden SAR (ca. 50 Milliarden Euro)
prognostiziert. Mit teilweise erheblichen Ausgabenk�rzun-
gen, dem R�ckgriff auf staatliche Finanzreserven, Preis-
anhebungen f�r staatliche Leistungen (z.B. f�r Visa, Z�lle,
Gewerbeerlaubnisse, etc.), der erstmaligen Ausgabe von
Staatsanleihen sowie der Einf�hrung einer Mehrwertsteuer
(ab 1. 1. 2018 GCC-weit, d.h. in allen Staaten des Golf-Ko-
perationsrates) wird – neben anderen Maßnahmen – ver-
sucht, das bereits eingeplante Haushaltsdefizit einzugren-
zen. Hinzu kommen ein extremes Anwachsen (200% in den

letzten 35 Jahren) und Verj�ngung der Bev�lkerung (fast
50% der Saudis sind unter 30 Jahre alt) sowie zunehmende
Kritik an der von den Saudis gef�hrten Milit�roperation im
benachbarten Jemen gegen den IS und die schiitischen Hu-
thi-Milizen.

Die ungebrochene Abh�ngigkeit vom Erd�l, die mangelhaf-
te Diversifizierung der heimischen Wirtschaft sowie die ho-
he Arbeitslosigkeit unter der einheimischen Bev�lkerung
(allein 30% saudische Jugendarbeitslosigkeit) geh�ren des-
halb zu den wesentlichen Herausforderungen der kommen-
den Jahre, denen sich die saudische Regierung mit zahlrei-
chen Reformen stellen will. Dies f�llt zusammen mit einer
Neuausrichtung des saudischen K�nigshauses. Nach dem
Tod des allseits beliebten „Reformk�nigs“Abdullah Bin Ab-
dulaziz Al Saud im Januar 2015 hat am 22. 1. 2015 sein mitt-
lerweile 82-j�hriger Bruder und letzter Sohn des Staats-
gr�nders, Salman Bin Abdulaziz Al Saud, seine Nachfolge
angetreten und als eine seiner ersten Maßnahmen das Kabi-
nett umgebildet sowie viele wichtige Ministerposten neu be-
setzt. Die neue wirtschaftliche und (geo-)politische Ausrich-
tung des K�nigreiches tr�gt aber vor allem die Handschrift
des 31 Jahre jungen Sohnes des K�nigs und stellvertreten-

 1 / 5



 

den Kronprinzen Mohammad Bin Salman Al Saud, der als
Vorsitzender des Wirtschaftsrates und neuer Verteidigungs-
minister wesentlicher Motor des Umbaus ist und als kom-
mender starker Mann in Saudi-Arabien gilt.

So kommt es nicht von ungef�hr, dass er es war, der am
25. 4. 2016 das international viel beachtete Reformpro-
gramm „Vision 2030“ verk�ndigte, das ohne Zweifel um-
fangreichste und ambitionierteste Reformvorhaben in der
Geschichte Saudi-Arabiens mit dem Ziel, die Wirtschaft zu
diversifizieren und die Gesellschaft zu modernisieren. Zur
direkten Umsetzung der „Vision 2030“ wurde bereits im Ju-
ni 2016 das sog. „National Transformation Program 2020“
(NTP) ver�ffentlicht, ein Aktionsplan, demzufolge schon
bis zum Jahre 2020 verschiedene wichtige Zwischenziele er-
reicht werden sollen (gesch�tzte Kosten allein daf�r: ca. 447
Milliarden SAR = ca. 110 Milliarden Euro). Insbesondere
soll der Anteil von Erd�l und Gas am BIP Saudi-Arabiens
signifikant gesenkt und der Privatsektor (und damit insbe-
sondere der Mittelstand) massiv gest�rkt werden. Daneben
sollen staatliche Einrichtungen privatisiert (am 30. 1. 2017
wurde insoweit das „Private Sector Participation Program“
verk�ndet; des Weiteren ist ein IPO von 5% der Anteile von
Saudi Aramco geplant) und ausl�ndische Direktinvestitio-
nen („becoming a global investment powerhouse“) deutlich
erh�ht werden.

Die Regierung erhofft sich insbesondere durch die St�rkung
mittelst�ndischer Unternehmen sowie massiver Investitio-
nen im Bildungssektor (22%–25% des Haushalts) – flan-
kiert durch ein lange erwartetes staatliches Wohnungsbau-
programm – eine Reduzierung der (offiziellen) Arbeitslo-
senquote der einheimischen Bev�lkerung von derzeit 11,6%
auf mindestens 7%, wobei auch der Anteil der erwerbst�ti-
gen Frauen merklich von derzeit 22% auf 30% erh�ht wer-
den soll. Vorbereitend und begleitend wurden in den vergan-
genen Jahren bereits zahlreiche Gesetzesnovellierungen ver-
abschiedet, um die Wettbewerbsf�higkeit Saudi-Arabiens
am Arabischen Golf zu st�rken und den Reformwillen des
K�nigshauses nachdr�cklich zu bekr�ftigen.

II. Auswahl wichtiger Rechtsgebiete,
Gesetzes�nderungen und Reformen

1. Gesellschafts-, Investitions- und
Kapitalmarktrecht

a) Reform des Gesellschaftsrechts

Das neue saudische Gesellschaftsrechtsgesetz (GG) ist nach
jahrelanger Ausarbeitung am 2. 5. 2016 in Kraft getreten
(K�nigliches Dekret Nr. M3 v. 28. 1. 1437H/10. 11. 2015G)
und ersetzt das aus dem Jahr 1965 stammende Gesellschafts-
recht (K�nigliches Dekret Nr. M6 v. 22. 2. 1385H/22. 7.
1965G), das bis zu diesem Zeitpunkt nicht grundlegend re-
formiert worden war und die wesentlichen gesellschafts-
rechtlichen Bestimmungen f�r das K�nigreich enthielt. Die
Gesetzesnovelle umfasst weiterhin den (nunmehr auf f�nf
reduzierten) numerus clausus der in Saudi-Arabien zul�ssi-
gen Gesellschaftsformen, die insbesondere von ausl�ndi-
schen Investoren bei ihren Gesch�ftsaktivit�ten genutzt wer-
den m�ssen. Hier sind insbesondere die Limited Liability
Company (LLC – vergleichbar mit einer deutschen GmbH)
und die Joint Stock Company (JSC – vergleichbar mit der
deutschen AG) zu nennen, die nunmehr auch als Holding
Company (Art. 182–186 GG), aber auch mit reduzierter Ge-
sellschafteranzahl (die LLC als Ein-Personen-Gesellschaft,

Art. 154 GG, und die JSC nur noch mit zwei Gesellschaftern
anstatt wie zuvor mit f�nf) errichtet werden kann.

Ein gesetzliches Mindeststammkapital ist f�r die LLC wei-
terhin nicht vorgesehen. Hierbei ist allerdings zu beachten,
dass die staatliche Investitionsbeh�rde, die Saudi Arabian
General Investment Authority (SAGIA), in Abh�ngigkeit
von dem angestrebten Gesellschaftszweck ein Gesell-
schaftskapital bestimmen kann, wobei in der Regel mindes-
tens 500000 SAR gefordert werden, was nunmehr auch dem
neuen gesetzlichen Mindeststammkapital einer JSC ent-
spricht (Art. 54 GG). Die gesetzliche Pflicht, R�cklagen zu
bilden, wurde sowohl f�r die LLC als auch die JSC erleich-
tert (Art. 176 GG bzw. Art. 129/130 GG). Unternehmen sind
nunmehr nur noch verpflichtet, j�hrliche R�cklagen in H�he
von 10% des Nettogewinns zu bilden, bis diese R�cklagen
30% des Stammkapitals erreichen (vorher 50%). Das neue
Gesellschaftsgesetz hat auch den vielfach kritisierten und
gesetzlich normierten Haftungsdurchgriff auf Gesellschafter
einer LLC erschwert: Das alte Gesetz sah noch eine pers�n-
liche Haftung der Gesellschafter f�r die F�lle vor, in denen
diese trotz Erreichens einer Gesamtverschuldung der LLC
von mehr als 50% des Stammkapitals es vers�umt hatten,
dem Gesellschaftsverm�gen neues Kapital zufließen zu las-
sen oder die Gesellschaft zu liquidieren. Demgegen�ber
sieht das neue Gesetz nunmehr „nur noch“ die automatische
Aufl�sung der Gesellschaft vor, falls bei Erreichen des vor-
genannten Schuldenstandes keine Gesellschafterversamm-
lung einberufen wird oder die Gesellschafter in der Ge-
sellschafterversammlung nicht den Fortbestand bzw. die
Aufl�sung der Gesellschaft beschließen (Art. 181 GG). Eine
weitere nderung betrifft die Publizit�tspflicht von Un-
ternehmen. Nach dem neuen Gesellschaftsgesetz sind
Unternehmen nicht l�nger verpflichtet, ihre Satzung im sau-
dischen Gesetzesblatt und einer Tageszeitung zu ver�ffent-
lichen. Eine Ver�ffentlichung auf der Internetseite des zu-
st�ndigen Handels- und Industrieministeriums (MOCI) ist
nunmehr ausreichend (Art. 158 GG).

Gem�ß Art. 224 GG ist jede existierende Gesellschaft in
Saudi-Arabien gehalten, sich innerhalb eines Jahres (also
bis zum 2. 5. 2017) an die neuen Regelungen anzupassen.
Das insoweit zust�ndige MOCI hatte dazu bereits am 16. 4.
2016 in einer Ver�ffentlichung auf seiner Homepage klarge-
stellt, welche Regelungen des GG zwingend im Rahmen ei-
ner nderung des Gesellschaftsvertrages umgesetzt werden
m�ssen, allerdings vorbehaltlich etwaiger Durchf�hrungs-
bestimmungen, die aber noch nicht erlassen wurden. Schon
im M�rz 2016 hatte das MOCI zudem neue Mustersatzun-
gen f�r die verschiedenen Gesellschaftsformen verabschie-
det, die – wie vorher auch – zwingend Verwendung finden
m�ssen, allerdings in Teilbereichen – nach beh�rdlicher Zu-
stimmung – erg�nzt bzw. abge�ndert werden k�nnen.

b) Investitionsrecht

Das saudische Investitionsgesetz (K�nigliches Dekret
Nr. M/1 v. 5. 1. 1421H/11. 4. 2000G) aus dem Jahr 2000 ist
in den letzten Jahren nicht mehr grundlegend reformiert
worden. Dazu bestand aus saudischer Sicht auch kein Be-
darf, da dieses ohnehin – anders als in vielen anderen L�n-
dern am Arabischen Golf – Ausl�ndern – grunds�tzlich auch
ohne lokale Pflichtbeteiligung – die Aus�bung nahezu jeder
T�tigkeit gestattet, sofern diese nicht durch die sog. Negativ-
liste verboten ist. Danach sind derzeit weiterhin Handelsver-
tretungen sowie T�tigkeiten im �l-, Milit�r- und Immobili-
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enbereich Ausl�ndern nicht zug�nglich. Wesentliche nde-
rungen hat es jedoch in den letzten Jahren immer wieder in
der Verwaltungs- und Genehmigungspraxis der SAGIA ge-
geben, die f�r die Erteilung der Erlaubnisse (Investment Li-
censes) f�r ausl�ndische Investoren zust�ndig ist. Im Zuge
der „Vision 2030“ – aber auch schon seit Macht�bernahme
durch K�nig Salman im Jahre 2015 – hat die SAGIAmittler-
weile die Zugangsvoraussetzungen f�r ausl�ndische Investi-
tionsvorhaben gelockert. So k�nnen seit Anfang 2016 nun
unter gewissen Voraussetzungen sogar Handelsunternehmen
auch ohne zwingende saudische Beteiligung (vorher min-
destens 25%) durch Ausl�nder gegr�ndet werden (Mindest-
kapital aber 30 Millionen SAR = ca. 7,5 Millionen Euro).
Auch Ingenieur- und Architekturunternehmen sollen nun
ohne lokale Beteiligung auskommen, doch sind entspre-
chende Regelungen noch nicht erlassen worden. Der Gr�n-
dungs- und Lizensierungsprozess von Gesellschaften in
Saudi-Arabien bleibt f�r ausl�ndische Investoren aber wei-
terhin eine Herausforderung, was die Er�ffnung und die
F�hrung lokaler Bankkonten einschließt (Vollmachten nur
f�r Saudis, GGC-Staatsb�rger oder Ausl�nder mit Aufent-
haltserlaubnis [iqama], was vor allem im Gr�ndungsstadium
extrem problematisch sein kann), auch wenn sich zumindest
der Genehmigungsprozess seit dem Jahre 2014 deutlich be-
schleunigt hat. Seit Januar 2017 k�nnen aber nun zumindest
Großunternehmen sog. Instant Licenses von der SAGIA er-
halten, und zwar – so die Ank�ndigung – innerhalb von 10
Minuten, was abzuwarten bleibt.

c) �ffnung des Kapitalmarktes

Der saudische Aktienmarkt z�hlt zu den gr�ßten im Nahen
Osten. Die Marktkapitalisierung der saudischen Wertpapier-
b�rse Tadawul betr�gt derzeit etwa 528 Milliarden USD,
was in etwa der Gesamtsumme der Marktkapitalisierung al-
ler B�rsen in den GCC-Staaten entspricht. Saudi-Arabien
war f�r lange Zeit der einzige Staat aus der Riege der G20-
Staaten, der ausl�ndischen Investoren den direkten Zugang
zu den einheimischen Kapitalm�rkten verwehrte. Die QFI
Rules („Rules for Qualified Foreign Financial Institution In-
vestment in Listed Shares“), die durch die saudische Capital
Market Authority (CMA) am 4. 5. 2015 verabschiedet wur-
den und am 1. 6. 2015 in Kraft traten, erm�glichen nun gr�-
ßeren Unternehmen der Finanzbranche bei Erf�llung be-
stimmter Voraussetzungen den direkten Handel an der Tada-
wul. Ausl�ndische Banken, Versicherungen, Makler- und
Wertpapierh�user sowie Fondsmanager k�nnen zuk�nftig
entsprechende Zulassungsantr�ge bei der CMA stellen. Vo-
raussetzung f�r die Zulassung ist u.a., dass die vorgenannten
Antragssteller in ihrem Portfolio Verm�gen von mehr als
5 Milliarden USD verwalten, wobei diese Summe durch die
CMA auf 3 Milliarden USD reduziert werden kann. Diese –
wenn auch limitierte – �ffnung ist ein weiterer Beleg f�r die
angestrebte Markt�ffnung des K�nigreiches. Es bleibt abzu-
warten, ob zuk�nftig – neben Investoren aus der Finanzbran-
che – auch weitere ausl�ndische Unternehmen am saudi-
schen Kapitalmarkt zugelassen werden.

2. Arbeits- und Aufenthaltsrecht

a) Weitere Reform des Arbeitsrechts

Nachdem das saudische Arbeitsgesetz bereits im Jahr 2005
durch K�nigliches Dekret Nr. M51 vom 23. 8. 1426H/27. 9.
2005G (ArbG) vollst�ndig �berarbeitet wurde, traten am
18. 10. 2015 weitere wichtige nderungen des Arbeitsgeset-

zes in Kraft. Ziel dieser durch K�nigliches Dekret Nr. M46
vom 5. 6. 1436H/26. 3. 2015G verabschiedeten Reformen
ist es, bei gleichzeitiger Schaffung eines dynamischen und
flexiblen Arbeitsmarktes f�r ausl�ndische Investoren den
Schutz und die Entwicklung einheimischer Arbeitskr�fte
weiter konsequent (und teilweise unnachgiebig) zu f�rdern.
Die nderungen des ArbG werden durch die am 6. 4. 2016
durch Ministerialerlass Nr. 1982 verabschiedeten umfang-
reichen Ausf�hrungsbestimmungen (AB) des Arbeits- und
Sozialentwicklungsministeriums (MLSD), die am 22. 4.
2016 mit ihrer Ver�ffentlichung im Amtsblatt in Kraft getre-
ten sind, erg�nzt. Mit den AB wurde auch erstmals ein offi-
zieller Musterarbeitsvertrag ver�ffentlicht, der von den
Arbeitsvertragsparteien abzuschließen ist; nderungen/
Erg�nzungen sind m�glich. Auch enthalten die AB Bestim-
mungen f�r die Gr�ndung und den Betrieb von Arbeitsver-
mittlungsagenturen.

So betr�gt nunmehr die Probezeit bis zu 180 Tage, Art. 54
ArbG (vorher nur 90 Tage). Des Weiteren wurden die K�n-
digungsregelungen neu gefasst: Dem Arbeitgeber steht nun
im Falle der Betriebsstilllegung ein weiterer K�ndigungs-
grund zu (Art. 74 ArbG). Die K�ndigungsfrist bei unbefris-
teten Vertr�gen (gilt nur f�r Saudis) wurde von 30 auf 60 Ta-
ge angehoben (Art. 75 ArbG), wohl um den Privatsektor f�r
saudische Arbeitnehmer wieder attraktiver machen – zurzeit
sind fast 90% der arbeitenden Saudis im Staatsdienst.
Gleichzeitig wurde jedoch der gesetzliche Wiedereinstel-
lungsanspruch (vormals Art. 78 ArbG) bei unberechtigten
K�ndigungen aus dem Gesetz entfernt; daf�r wurden in
Art. 77 ArbG finanzielle Ausgleichsanspr�che f�r den
Arbeitnehmer in solchen F�llen geschaffen (mindestens 2
Monatsgeh�lter), wobei diese Regelung aber laut aktueller
Meldungen in den saudischen Medien wieder ge�ndert wer-
den soll. Die t�glich m�gliche Arbeitszeit wurde von 11 auf
12 Stunden ausgedehnt (Art. 101 ArbG), was aber ange-
sichts der anstehenden, neuen maximalen Wochenarbeits-
zeit wohl noch 2017 wieder ge�ndert werden soll. Weitere
Wohltaten sind die Erh�hung von Urlaubsanspr�chen f�r
Heirat, Todesf�lle und Vaterschaftsurlaub sowie die Erwei-
terung der Mutterschutzzeit auf 10 bezahlte und zus�tzlich
bis zu 4 unbezahlte Wochen (Art. 151 ArbG). Auch das
Recht auf Erteilung eines Arbeitszeugnisses wurde neu ge-
regelt (Art. 64 ArbG).

b) „Saudisierung“ des Arbeits- und Aufenthaltsrechts

Das staatliche Prim�rziel, den Schutz und die Entwicklung
der einheimischen Bev�lkerung auf dem saudischen Ar-
beitsmarkt zu f�rdern, schl�gt sich auch in den neuen ar-
beitsrechtlichen Bestimmungen nieder. Diese verpflichten
Arbeitgeber mit mehr als 50 Arbeitnehmern, ihre saudische
Belegschaft in j�hrlichen Abst�nden zu schulen, wobei de-
ren Anzahl von 6% auf 12% der Gesamtbelegschaft an-
gehoben wurde (Art. 46 ArbG). Die AB verpflichten den
Arbeitgeber zudem, die Schulungen zu dokumentieren und
j�hrlich dem MLSD zu berichten. Daneben sehen die AB
eine Vielzahl von T�tigkeiten vor, die ausschließlich von
Saudis besetzt werden d�rfen (Art. 12 AB). Insgesamt wer-
den derzeit 18 Berufsgruppen von dieser Beschr�nkung er-
fasst. Hierzu z�hlen u.a. Arbeiten in der Personalabteilung,
am Empfang, im Sicherheitsdienst oder der Unternehmens-
verwaltung. Es ist davon auszugehen, dass ausl�ndischen
Arbeitnehmern, die derzeit noch entsprechende Stellen be-
setzen, zuk�nftig eine Verl�ngerung ihrer work permits/iqa-
mas versagt wird. Außerdem sehen die AB vor, dass Ausl�n-
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der unter 18 bzw. �ber 60 Jahren keine Arbeitserlaubnis
mehr erhalten werden (Art. 15 AB); Ausnahmen sind durch
das MLSD m�glich. Zudem wurden die Visa-Geb�hren
deutlich angehoben.

Im Juli 2016 hatte es daneben Ank�ndigungen seitens des
Arbeitsministeriums gegeben, das Nationalisierungspro-
gramm („Nitaqat“) mit Wirkung vom 12. 12. 2016 zu „refor-
mieren“ (sog. balanced/weighted nitaqat), was jedoch auf-
grund der nicht unerheblichen negativen Folgen f�r die
Privatwirtschaft Anfang Dezember 2016 verschoben wurde.
Gleichwohl hat das MLSD Anfang April 2017 weitere n-
derungen in Aussicht gestellt, die am 3. 9. 2017 in Kraft
treten sollen. Danach werden einerseits die Saudisierungs-
quoten deutlich angehoben, und andererseits wird die An-
wendbarkeit des Nitaqat-Programms auf Unternehmen mit
6 Arbeitnehmern ausgedehnt (derzeit erst ab 10 Arbeitneh-
mer).

Zum Schutz von Einheimischen vor Massenentlassungen
hat das MSLD am 29. 1. 2017 zudem eine Resolution
(Nr. 50945) erlassen, wonach es lokalen Arbeitgebern nun
untersagt ist, ohne vorherige Information (mindestens 60
Tage) und Erlaubnis des MLSD (innerhalb von 45 Tagen zu
erteilen oder zu versagen) betriebsbedingte Massenentlas-
sungen von saudischen Arbeitnehmern (1% der Beleg-
schaft oder mindestens 10 Saudis) bezogen auf einen Refe-
renzzeitraum von 1 Jahr durchzuf�hren. Diese Resolution
gilt allerdings erst f�r Unternehmen mit mehr als 50 Ar-
beitnehmern.

3. Neues Tourismusgesetz

Nach jahrelanger Abschottung und der erstmaligen Ausgabe
von Touristenvisa im Jahr 2013 – zuvor wurden Visa ledig-
lich f�r Arbeit, Gesch�ftsreisen sowie Pilgerfahrten geneh-
migt – soll nach dem Willen des K�nigshauses der Touris-
mus nach und nach als zukunftsf�higer und nachhaltiger
Wirtschaftssektor entwickelt und so zu einer der tragenden
S�ulen der neuen Wirtschaftspolitik Saudi-Arabiens wer-
den. Die rechtlichen Rahmenbedingungen f�r dieses ambi-
tionierte Vorhaben in einem Land, in dem Alkohol, west-
liche Strandbekleidung, Kinos, Theater und andere Vergn�-
gungsm�glichkeiten tabu sind, wurden durch das neue
Tourismusgesetz (K�nigliches Dekret Nr. 2 v. 9. 1. 1436H/
25. 10. 2014G), das im Mai 2016 in Kraft trat, geschaffen.
Das Gesetz reguliert, aber erm�glicht auch jegliche Ge-
sch�ftsaktivit�t im Bereich des Tourismus. Alle Unterneh-
men, die fortan planen, in der Tourismusbranche Leistungen
anzubieten bzw. zu erbringen, m�ssen vorab ordnungsge-
m�ß bei der Saudi Commisssion for Tourism and National
Heritage lizenziert werden und alle notwendigen fachauf-
sichtsbeh�rdlichen Genehmigungen vorweisen. Ausl�n-
dische Investitionen sind ausdr�cklich erw�nscht, nur
Touristenf�hrer m�ssen zwingend Saudis sein. Von der wirt-
schaftlichen �ffnung des Tourismussektors im K�nigreich
k�nnten nicht nur ausl�ndische Touristikunternehmen pro-
fitieren. Die Pl�ne des K�nigshauses sehen zudem umfang-
reiche Investitionen f�r die Entwicklung neuer bzw. die Ver-
besserung bereits existierender Tourismusattraktionen vor.
Bei geplanten Investitionen in den Tourismus sollte aller-
dings beachtet werden, dass die �ffnung dieses Sektors nach
dem erkl�rten Willen des K�nigshauses auch und vor allem
der Besch�ftigung saudischer Arbeitskr�fte dienen soll. Ent-
sprechende Vorkehrungen sind deshalb schon im Lizensie-
rungsprozess zu treffen.

4. Weitere beachtenswerte Entwicklungen

a) Steuerrecht

Bereits im Juni 2016 haben die Mitgliedstaaten des Golf-
Kooperationsrates (GCC), dem Saudi-Arabien angeh�rt, auf
Empfehlung des IWF ein gemeinsames Abkommen zur Ein-
f�hrung einer Mehrwertsteuer beschlossen. Das saudische
Kabinett hat dieses Abkommen am 30. 1. 2017 genehmigt;
ein Gesetz steht aber noch aus. Danach ist zu erwarten, dass
ab dem 1. 8. 2018 f�r alle Dienstleistungen und Produkte im
K�nigreich (mit Ausnahme von bestimmten G�tern wie
Lebensmitteln sowie des Bildungs- und Gesundheitswesens)
ein Mehrwertsteuersatz von 5% gelten wird.

Gem�ß K�niglichem Dekret Nr. A/133 vom 30. 7. 1437H/
7. 5. 2016G wurde die urspr�nglich Department of Zakat
and Income Tax (DZIT) bezeichnete Steuerbeh�rde inGene-
ral Authority for Zakat and Tax (GAZT) umbenannt. Bereits
am 1. 2. 2016 hatte die GZAT im Rahmen eines internen
Rundschreibens zudem ein neues elektronisches Steuerer-
kl�rungssystem eingef�hrt (ERAD), �ber das – beginnend
mit dem Ende des Steuerjahres 2015 – alle Steuern (K�rper-
schafts-, Quellen- und religi�se [Zakat-]Steuern) erkl�rt
werden m�ssen. Steuererh�hungen wird es ansonsten nur im
�lbereich geben. Die Einf�hrung weiterer Steuern, wie Ein-
kommens- oder Verm�genssteuern, die wiederholt offen ge-
fordert worden waren, hat die Regierung bislang ausge-
schlossen. Lediglich eine 50%-Verbrauchsteuer auf gesund-
heitsgef�hrdende Lebensmittel, wie Softdrinks und eine
100%-Verbrauchssteuer auf Zigaretten und Energy-Drinks
sind bereits – GCC-weit – beschlossen und sollen zeitnah
umgesetzt werden.

b) Zoll

In Verbindung mit der Verk�ndung des Staatsbudgets f�r
2017 hat die saudische Regierung im Dezember 2016 die im
Jahre 2008 (und dann alle 3 Jahre wieder) beschlossenen
Zollerleichterungen f�r 193 Produkte mit Wirkung vom
1. 1. 2017 aufgehoben und die urspr�nglich geltenden Zoll-
tarife wieder in Kraft gesetzt. Das hat f�r verschiedene G�ter
(wie z.B. f�r gewisse Getr�nke und Nahrungsmittel, D�n-
ger, Chemikalien, Verbrauchsg�ter und Baustoffe) teilweise
erhebliche Zollerh�hungen zu Folge. Grunds�tzlich betr�gt
der Zollsatz – GCC-einheitlich – lediglich 5% des CIF-Wer-
tes der Ware.

c) Vollstreckbarkeit ausl�ndischer Titel

Trotz eines im Jahr 2012 erlassenen neuen Schiedsverfah-
rensrechts sowie eines neues Vollstreckungsgesetzes eben-
falls aus Jahre 2012 hat die Anerkennung (vorrangig nicht-
arabischer) ausl�ndischer Schieds- und Gerichtsurteile in
Saudi-Arabien in der Praxis weiterhin Schwierigkeiten be-
reitet. Das liegt auch daran, dass das daf�r zust�ndige saudi-
sche Gerichtssystem intransparent ist und entsprechende
F�lle/Urteile offiziell nicht ver�ffentlicht werden. Nunmehr
hat aber im Mai 2016 das Vollstreckungsgericht in Riad
einen in London ergangenen ICC-Schiedsspruch eines grie-
chischen Unternehmens gegen ein saudisches Telekommu-
nikationsunternehmen �ber 18,5 Millionen USD innerhalb
von 3 Monaten gem�ß Art. 8 Abs. 3, 12, 11 Vollstreckungs-
gesetz anerkannt und f�r vollstreckbar erkl�rt – f�r Saudi-
Arabien geradezu in Rekordzeit. Nachdem in der Vergan-
genheit gerade die Anerkennung von ausl�ndischen
Schiedsspr�chen extrem schwierig und zeitaufw�ndig war,
ist dieses Urteil eines saudischen Gerichts ein deutlich posi-
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tives Zeichen f�r alle Investoren und Rechtssuchenden. Es
bleibt jedoch abzuwarten, ob sich diese Rechtsprechung
auch in Zukunft entsprechend verfestigt und durchsetzt.

d) Gewerblicher Rechtsschutz

Am 3. 5. 2013 hat Saudi-Arabien seine Zugeh�rigkeit zum
Patent Cooperation Treaty (PCT) erkl�rt und ist somit seit
dem 3. 8. 2013 als 147. Vertragsstaat an die PCT-Vorgaben
gebunden. Nunmehr erfolgen internationale PCT-Patentan-
meldungen in oder außerhalb des K�nigreichs nach dem
3. 8. 2013 unter Einschluss von Saudi-Arabien. Am 29. 9.
2016 sind in Saudi-Arabien zudem das neue (harmonisierte)
GCC-Markengesetz sowie dessen Einf�hrungsbestimmun-
gen in Kraft getreten und haben das alte saudische Marken-
gesetz aus dem Jahr 2002 ersetzt. Danach k�nnen nun auch
klassen�bergreifende oder unkonventionelle (Ger�che oder
Kl�nge) Marken registriert werden. Der Schutz von Marken
(aber auch die Geb�hren) wurde erh�ht, der Strafenkatalog
versch�rft. Gleichwohl gibt es noch keine GCC-einheitliche
Anmeldungsm�glichkeit. Es bleibt bei der Vorgabe, dass
eine Marke in allen 6 GCC-L�ndern separat angemeldet
werden muss.

III. Wirtschaftliche Bewertung

Der Einbruch des �lpreises und die damit seit 2013/2014
einhergehenden negativen wirtschaftlichen Umst�nde haben
Saudi-Arabien zum Umdenken gezwungen. Die r�ckl�ufi-
gen Einnahmen aus dem �l- und Gasgesch�ft sowie die ge-
genw�rtigen, aber auch verst�ndlichen Sparbem�hungen
der saudischen Regierung haben zum R�ckgang der privaten
und �ffentlichen Auftragsvergabe sowie zum (vor�ber-
gehenden) Einbruch des Projektmarktes gef�hrt. Die dem
entgegengestellte „Vision 2030“ nebst NTP sowie die flan-
kierend dazu aufgelegten Gesetzesnovellierungen (Arbeits-
recht, Gesellschaftsrecht, Kapitalmarktrecht etc.) und
Erleichterungen in der Lizensierungspraxis vor allem der
SAGIA st�rken jedoch die Wettbewerbsf�higkeit des Landes
und werden ausl�ndische Investitionen zumindest mittelfris-
tig f�rdern und erleichtern. Letzteres wird insbesondere in
Bereichen wie Umwelt, Abfallwirtschaft, Erziehung, Bil-

dung und Gesundheitsf�rsorge der Fall sein, in denen auch
viele Privatisierungsprojekte angedacht sind. Besuche hoch-
rangiger deutscher Politiker, wie der Bundeskanzlerin am
30. 4. 2017 zusammen mit einer beachtlichen deutschen
Wirtschaftsdelegation, helfen dabei, auch kleinen und mit-
telst�ndigen deutschen Unternehmen neue gesch�ftliche
M�glichkeiten in diesem schwierigen Markt zu erschließen.
Es bleibt jedoch bei der weiterhin kompromisslos statt-
findenden Umsetzung der staatlichen Saudisierungspro-
gramme zur Verbesserung der Arbeitsmarktsituation f�r die
einheimische Bev�lkerung. Die damit einhergehende Forde-
rung nach Erf�llung von immer h�heren Besch�ftigungs-
quoten ist aus saudischer Sicht verst�ndlich, behindert aber
insbesondere in Zeiten der Stagnation und des Umbruchs
die wirtschaftliche Weiterentwicklung und die Schaffung
neuer Arbeitspl�tze. Zumindest ist aber erkannt worden,
dass Besch�ftigung ohne Berufsbildung kein tragf�higes
Konzept darstellt, weshalb nunmehr massiv in Bildung und
Berufsbildung der einheimischen Jugend investiert wird
(gr�ßter Posten im Haushalt 2017). Ansonsten tragen die
u.a. hier angesprochenen Gesetzesnovellierungen weiter zur
rechtlichen Stabilit�t des Landes und zur Absicherung aus-
l�ndischer Investoren bei, auch wenn es im Bereich der Judi-
kative in Sachen Transparenz und Verl�sslichkeit sicherlich
noch Nachholbedarf gibt. Das zitierte Urteil des Vollstre-
ckungsgerichtes vom Mai 2016 deutet jedoch in die richtige
Richtung.

Internationales Wirtschaftsrecht

& Betriebs�bergang – Zul�ssigkeit einer
dynamischen Verweisungsklausel im
Arbeitsvertrag

EuGH (3. Kammer), Urteil vom 27. 4. 2017 – verb. Rs. C-680/
15 und C-681/15; Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt
GmbH gegen Ivan Felja u.a.

Tenor

Art. 3 der Richtlinie 2001/23/EG des Rates vom 12. 3. 2001
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaa-
ten �ber die Wahrung von Anspr�chen der Arbeitnehmer
beim �bergang von Unternehmen, Betrieben oder Unter-
nehmens- oder Betriebsteilen in Verbindung mit Art. 16 der
Charta der Grundrechte der Europ�ischen Union ist dahin

auszulegen, dass sich im Fall eines Betriebs�bergangs die
Fortgeltung der sich f�r den Ver�ußerer aus einem Arbeits-
vertrag ergebenden Rechte und Pflichten auf die zwischen
dem Ver�ußerer und dem Arbeitnehmer privatautonom
vereinbarte Klausel erstreckt, wonach sich ihr Arbeitsver-
h�ltnis nicht nur nach dem zum Zeitpunkt des �bergangs
geltenden Kollektivvertrag, sondern auch nach den diesen
nach dem �bergang erg�nzenden, �ndernden und ersetzen-
den Kollektivvertr�gen richtet, sofern das nationale Recht
sowohl einvernehmliche als auch einseitige Anpassungsm�g-
lichkeiten f�r den Erwerber vorsieht.

Richtlinie 2001/23/EG Art. 3; GrCh Art. 16

Aus den Gr�nden

1 Die Vorabentscheidungsersuchen betreffen die Auslegung
von Art. 3 der Richtlinie 2001/23/EG des Rates vom 12. 3. 2001
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